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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 13 /2005

Betreff: Erprobung der Schulreform im Schuljahr 2005/2006 – Gliederung der
Unterrichtszeit und Bildungsguthaben
Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Aufgrund verschiedener Nachfragen zum Zusammenhang von Wahlpflicht- bzw. Wahlbereich und Bildungsguthaben erhalten Sie durch dieses Rundschreiben folgende Klärungen:
Laut Beschluss der Landesregierung Nr. 429/2005 gliedert sich die Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler in einen Kern-, Wahlpflicht- und Wahlbereich.
Insbesondere sieht der genannte Beschluss Folgendes vor: „Durch den Kernbereich, der die Erreichung der allgemeinen Bildungsziele garantiert, erwerben die Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Kompetenzen.
Durch den Wahlpflichtbereich kommt insbesondere die Profilbildung der Schule zum Ausdruck. Zudem dient der Wahlpflichtbereich zur Vertiefung des curricularen Unterrichts, zur Durchführung von besonderen Projekten, zur Verwirklichung der Lernkreise, zum Aufholen von Lernrückständen sowie zur Begabungsförderung.
Die fakultativen Angebote (Wahlbereich) sollen den Interessen der Schülerinnen und Schüler besser nachkommen und das Bildungsangebot der Schule erweitern.“
Durch diese Gliederung der Unterrichtszeit soll insbesondere „eine Umsetzung der personenbezogenen Lernpläne erleichtert und eine Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am eigenen Lernprozess besser verwirklicht werden“.
Der Schüler bzw. die Schülerin wählt aus dem Wahlpflicht- und Wahlbereich aufgrund seiner/ihrer Interessen, Neigungen und Bedürfnisse verschiedene Angebote der Schule aus. Die Fächer des Kernbereichs und die Tätigkeiten im Wahlpflicht- und Wahlbereich ergeben den personenbezogenen Lernplan des Schülers bzw. der Schülerin.
Die Schule hat den Auftrag, die Umsetzung dieser personenbezogenen Lernpläne zu ermöglichen und trägt die Verantwortung für die Erreichung der Bildungsziele. In diesem Sinne plant und organisiert die Schule, unter Wahrung der Zuständigkeiten der Mitbestimmungsgremien, die Tätigkeiten des Wahlpflicht- und Wahlbereichs. Sie legt insbesondere die Bildungsziele und die Kriterien für deren Bewertung fest (siehe Gesetzesvertretendes Dekret vom 19.02.2004 Nr. 59, Art. 7 + 10).
Die verpflichtende Unterrichtszeit (Kern- und Wahlpflichtbereich) ist dabei in erster Linie durch die Lehrpersonen der Schule abzudecken, da diese den pädagogischen Auftrag haben, die Individualisierung des Lernens und die Entfaltung der ganzheitlichen Persönlichkeit anzustreben.
Die verpflichtende Unterrichtszeit (Kern- und Wahlpflichtbereich) dient dazu, das Recht und die Pflicht jedes Schülers und jeder Schülerin auf Bildung zu garantieren und die Chancengleichheit für alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu gewährleisten. Von dieser Pflicht und von diesem Recht kann der Schüler bzw. die Schülerin nicht entbunden werden. Auch Bildungsguthaben, die außerhalb der Schule erworben werden und im Portfolio als Bescheinigung der Kompetenzen aufscheinen, befreien nicht vom Besuch der verpflichtenden Unterrichtszeit.

Ähnliches gilt für die Tätigkeiten und Fächer des Wahlbereichs. Wählt ein Schüler bzw. eine Schülerin eine Tätigkeit des Wahlbereichs, so wird diese Teil seines/ihres personenbezogenen Lernplans. Der Besuch der Tätigkeiten des Wahlbereichs ist nach der erfolgten Wahl verpflichtend; zudem sind auch diese Tätigkeiten Gegenstand der Bewertung. Dies hat zur Folge, dass eventuelle Bildungsguthaben die Fächer und Tätigkeiten des Wahlbereichs nicht ersetzen können. Die Bildungsguthaben können als Bescheinigung der Kompetenzen in das Portfolio eingefügt werden.

Die Schule kann zur Umsetzung besonderer Ziele eventuell auch Tätigkeiten in Kooperation mit Vereinen, Verbänden, Körperschaften usw. anbieten. Ausgangspunkt der Zusammenarbeit sind immer die Bildungsziele der Schule, für die die Lehrpersonen die Gesamtverantwortung tragen. Formeller Träger dieser Bildungsangebote bleibt aber die Schule.
Zudem gilt es hervorzuheben, dass der Unterricht im Wahlpflichtbereich und im Wahlbereich auf alle Fälle für Schülerinnen und Schüler unentgeltlich ist (Eintritte, Fahrt- und Materialspesen ausgenommen).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das kommende Schuljahr der flächendeckenden Erprobung eine optimale Chance bietet, mit den schuleigenen Ressourcen möglichst alle Bereiche und die damit zusammenhängenden Aufgaben auszuloten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Rückmeldungen aus den Evaluationen entsprechend wirksam im neuen Landesgesetz ihre Verankerung finden.

Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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